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Kleine Anfrage 1094 
 
des Abgeordneten Alexander Baer   SPD 
 
 
Angst vor schlechten Noten und Zensur bei Schülerzeitungen – Wie reagiert die 
Landesregierung? 
 
 
Schülerzeitungen sind eine gute Möglichkeit für junge Menschen, um frühzeitig journalistische 
Recherche, freies Schreiben und den Ausdruck der eigenen Meinung einzuüben. In einer 
demokratischen Gesellschaft sind sie ein wertvoller pädagogischer Baustein für ein solides 
Verständnis von Meinungs- und Pressefreiheit.  
 
Das Schulgesetz des Landes NRW nimmt diesen Gedanken auf und bestimmt in Paragraf 45, 
Absatz 3: „Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, Schülerzeitungen herauszugeben 
und auf dem Schulgrundstück zu verbreiten. Schülerzeitungen sind Zeitungen, die von 
Schülerinnen und Schülern einer oder mehrerer Schulen für deren Schülerschaft 
herausgegeben werden. Sie unterliegen nicht der Verantwortung der Schule. Herausgabe und 
Vertrieb der Schülerzeitung bedürfen keiner Genehmigung. Eine Zensur findet nicht statt.“ 
 
In den vergangenen Jahren berichteten Zeitungen darüber, dass Schülerinnen und Schüler 
ihre Schülerzeitungen durch die Schulleitung zensiert sahen  oder sich Sorgen machten, 
aufgrund ihrer Mitarbeit an der Schülerzeitung mit schlechten Noten gemaßregelt zu werden1. 
Nicht nur in den Medien, sondern auch in persönlichen Berichten von Betroffenen kam dies 
zum Ausdruck. Ganz offensichtlich ist eine Zensur der Schülerzeitung an einigen Schulen in 
NRW üblich, wenn auch teilweise unterschwellig. So machen sich die jungen Redakteure und 
Redakteurinnen Berichten zufolge schon vor dem Schreiben Gedanken darüber, dass sie 
möglichst nicht anecken. Schulleitungen sind offenbar häufig besorgt um den Ruf der Schulen. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Wie viele Fälle von Zensur an Schülerzeitungen sind der Landesregierung seit 2017 

bekannt geworden? (Bitte auflisten.) 
 
2. Welche Konsequenzen drohen einer Schulleitung im Fall von Zensur einer 

Schülerzeitung? 
 
3. Wie beurteilt die Landesregierung generell die Zensur von Schülerzeitungen? 
 
 

                                                
1 Beispielsweise hier: htt p s : / / rp- o n l i n e .de/nrw/staedte/n  eu ss/bei-kritischen-artikeln-n o t e n-
druck-von-l  e h  r  e r n_aid- 82 22 19 1?output=a m p  
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4. Welche Möglichkeiten hat die Landesregierung, die Einhaltung des Schulgesetzes in 
Bezug auf die Zensur von Schülerzeitungen zu kontrollieren? 

 
5. An welche übergeordnete Stelle können sich Schülerinnen und Schüler wenden, falls sie 

sich wegen ihrer Mitarbeit an einer Schülerzeitung unter Druck gesetzt sehen? 
 

 
 
 
Alexander Baer  
 


